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PRÄAMBEL  

Die Gemeinde Steindorf erlässt aufgrund der §§ 2, 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257) geändert worden 

ist, des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 4 und 5 des 

Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 254) geändert worden ist, des Art. 23 der Gemeinde-

ordnung (GO) für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 

1998 (GVBl.  S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 9. 

Dezember 2024 (GVBl. S. 573) geändert worden ist sowie der Baunutzungsverordnung 

(BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 

die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert 

worden ist und der Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 

(BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 

2025 I Nr. 189) geändert worden ist, folgenden 

 

Bebauungsplan Nr. 31  

„Herzog-Wilhelm-Straße West“ 

als Satzung. 

 

Bestandteile des Bebauungsplanes: 

A) Textliche Festsetzungen in der Fassung vom 11.12.2025 mit: 

− Textliche Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

B) Planzeichnung in der Fassung vom 11.12.2025 mit: 

− Teilgeltungsbereich 1, M 1 : 1.000  

− Teilgeltungsbereich 2, Planzeichnung Ausgleich im M 1 : 2.000 (Ausgleichsfläche 2) 

− Festsetzungen durch Planzeichen 

− Hinweise durch Planzeichen 

− Verfahrensvermerken 

 

Beigefügt sind: 

− C) Begründung mit D) Umweltbericht in der Fassung vom 11.12.2025 

− Niederschlagswassergutachten mit ggf. Bodengrunduntersuchung (wird im weiteren 

Verfahren nachgereicht) 
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A) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

(1) Allgemeines Wohngebiet (WA) 

1. Der in der Planzeichnung mit WA gekennzeichnete Bereich wird als Allgemeines 

Wohngebiet im Sinne des § 4 BauNVO festgesetzt. 

2. Zulässig sind: 

a) Wohngebäude 

b) Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke  

3. Ausnahmsweise können zugelassen werden: 

a) sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 

4. Nicht zulässig sind: 

a) die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaf-

ten sowie nicht störenden Handwerksbetriebe 

b) Betriebe des Beherbergungsgewerbes 

c) Anlagen für Verwaltungen 

d) Gartenbaubetriebe 

e) Tankstellen 

 MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

(1) Grundflächenzahl 
gem. § 16, § 17 und 19 BauNVO 

Hinweis: Die maximal zulässige GRZ darf gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO durch 

die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Nr. 1 - 3 BauNVO bezeichneten Anlagen um bis 

zu 50 % überschritten werden. 

1. Im Plangebiet ist eine GRZ von 0,4 festgesetzt. 
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(2) Höhe der baulichen Anlagen  
gem. § 18 BauNVO 
 

1. Die maximal zulässige Wandhöhe (WH) beträgt 6,5 m. 

2. Die maximal zulässige Gesamthöhe (GH) beträgt 11,0 m. 

(3) Höhenbezugspunkte 

1. Unterer Bezugspunkt für die Wandhöhe (WH) ist die Oberkante Fertigfußboden 

(OK FFB) des Erdgeschosses. Bei Satteldächern ist der obere Bezugspunkt für 

die Wandhöhe der Schnittpunkt der Wand mit der Oberkante Dachhaut.  

2. Unterer Bezugspunkt für die Höhe baulicher Anlagen (Wand- und Gesamthöhe) 

ist die Oberkante Fertigfußboden des Erdgeschosses (OK FFB EG), gemessen im 

Schnittpunkt zwischen Gebäudemitte und bestehendem natürlichen Gelände.  

Das bestehende natürliche Gelände ist gemäß Planzeichnung durch die Höhenlinien 

in m ü. NHN festgesetzt. Liegt der Gebäudemittelpunkt direkt auf einer festgesetzten 

Höhenlinie, so ist diese als Bezugspunkt für die OK FFB EG unverändert zu über-

nehmen. Liegt der Gebäudemittelpunkt nicht direkt auf einer festgesetzten Höhenli-

nie, so ist die zum Gebäudemittelpunkt nächstgelegene festgesetzte Höhenlinie her-

anzuziehen. Von der heranzuziehenden Höhenlinie darf die OK FFB EG um bis zu 

+/- 0,5 m abweichen. 

3. Bei Satteldächern ist der obere Bezugspunkt für die Wandhöhe (WH) der Schnitt-

punkt der Wand mit der Oberkante Dachhaut und für die Gesamthöhe (GH) der 

höchste Punkt der äußeren Dachhaut. 

(4) Vollgeschosse und Geschoßflächenzahl  
gem. § 20 BauNVO 

1. Im Plangebiet sind maximal drei Vollgeschosse (III) zulässig, wobei das 3. Voll-

geschoss im Dachgeschoss liegen muss. 

2. Im Plangebiet ist eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 festgesetzt. 

 BAUWEISE, ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 

 gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 

(1) Bauweise 
gem. § 22 BauNVO 

1. Es gilt die offene Bauweise. 
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(2) Überbaubare Grundstücksflächen 
gem. § 23 BauNVO 

1. Die überbaubaren Grundstücksflächen für die Hauptgebäude sind durch Baugren-

zen in der Planzeichnung festgesetzt. Diese dürfen durch Balkone und Terrassen 

um max. 2,0 m überschritten werden. Gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO darf die Bau-

grenze zudem um bis zu 1,50 m für einzelne Gebäudeteile wie beispielsweise 

Gesimse und Dachüberstände überschritten werden. 

 GARAGEN, CARPORTS, STELLPLÄTZE UND NEBENANLAGEN, 

GRENZABSTÄNDE 

1. Garagen und Carports gemäß § 12 BauNVO und Nebenanlagen gemäß § 14 

BauNVO sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Sie dür-

fen zu den privaten angrenzenden Grundstücken auch außerhalb der Baugrenze 

errichtet werden, jedoch nicht zum öffentlichen Straßenraum. Der Abstand von 

Garagen, Carports und Nebenanlagen zur Straßenbegrenzungslinie der öffentli-

chen Verkehrsfläche muss mindestens 5,0 m betragen. 

2. Offene Stellplätze und Zufahrten sind mit Rasenpflaster von mindestens 30 % 

Fugenanteil oder in wasserdurchlässigen Belägen (z.B. wasserdurchlässiges 

Pflaster, Schotterrasen oder Kies) auszuführen. 

3. Tiefgaragen sind unzulässig. 

4. Es gilt die Stellplatzsatzung der Gemeinde Steindorf in der Fassung vom 

01.10.2025. 

(2) Abstandsflächen, Abstandsregelung 

1. Das Maß der Abstandsflächentiefe wird bestimmt durch die festgesetzte Bau-

grenze in Verbindung mit der festgesetzten zulässigen Wandhöhe und Gesamt-

höhe. 

2. Es gilt die Abstandsflächenregelung gemäß Art. 6 BayBO. 

 MINDESTGRUNDSTÜCKSGRÖßE 

(1) Die Grundstücksgröße beträgt: 

− Je Einzelhaus mindestens 450 m2 

− Je Gebäude eines Doppelhauses (Doppelhaushälfte) mindestens 300 m2 
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 GEBÄUDETYPEN, ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBÄUDE 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6-8 BauGB 

(1) Gebäudetypen 
Gem. § 22 Abs. 2 BauNVO 

1. Im WA 1 sind ausschließlich Einzelhäuser zulässig. 

2. Im WA 2 sind ausschließlich Einzelhäuser und Doppelhäuser zulässig.  

(2) zulässige Zahl der Wohnungen 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 

1. Pro Einzelhaus sind maximal 2 Wohneinheiten zulässig.  

2. Pro Doppelhaushälfte ist maximal 1 Wohneinheit zulässig. 

 VER- UND ENTSORGUNG 

(1) Ver- und Entsorgungsanlagen  
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 12 und 13 BauGB 

Sämtliche Bauvorhaben müssen bei Bezugsfertigkeit an die öffentliche Wasserver- 

und Abwasserentsorgungsanlage angeschlossen sein. 

(2) Abfall- und Abwasserbeseitigung 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB 

1. Häusliches Schmutzwasser 

Die Entsorgung des Schmutzwassers hat durch Anschluss an die zentrale Abwas-

serentsorgungsanlage zu erfolgen. Die Grundstücksentwässerungsanlage muss 

nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 1986.4 ff) erstellt werden.  

2. Niederschlagswasser 

Die Niederschlagswasserbeseitigung erfolgt unter folgenden Auflagen: 

a) Soweit geohydraulisch möglich, ist das anfallende Niederschlagswasser auf dem 

Grundstück über eine Muldenversickerung oder Rigolenversickerung zu versi-

ckern. 

b) Ist die Versickerung des Niederschlagswasser nicht über die angeführte Mulden- 

oder Rigolenversickerung möglich, ist das anfallende Niederschlagswasser in ei-

ner Rückhalteeinrichtung (z. B. naturnah gestalteter Teich oder unterirdischer 

Wasserbehälter) zu sammeln. Je Grundstück ist ein Speichervolumen von min-

destens 5 m3 nachzuweisen. Der Notüberlauf ist so herzustellen, dass die maxi-

male Abflussmenge in den Straßenentwässerungskanal nicht mehr als 0,4 l/sec 

beträgt. 
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c) Das gesammelte Niederschlagswasser ist einer Wiederverwertung und Nutzung 

(z.B. Gartenbewässerung, Toilettenspülung, etc.) zuzuführen.  

d) Im Nordwesten des Plangebiets ist ein Regenrückhaltebecken (RRB) in einer 

Größe von 515,8 m2 festgesetzt. 

Hinweis: Ein Niederschlagswassergutachten wird nachgereicht.  

 GRÜNORDNUNG 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 15, 20 u. 25 BauGB 

(1) Westliche Ortsrandeingrünung – Private Grünfläche 

1. Der Bereich der „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen“ ist mit mind. 15 heimischen, autochtonen Laubbäumen (Vorkom-

mensgebiet 6.1 "Alpenvorland") der ersten, zweiten oder dritten Wuchsklasse zu 

bepflanzen. Alternativ können auch Obstbäume in regionaltypischen Sorten ge-

pflanzt werden. Die Bäume sind über die Länge zu verteilen. Der gesetzliche Min-

destabstand zur angrenzenden landwirtschaftlichen Fläche ist dabei einzuhalten.  

Artenauswahl gem. nachfolgender Artenliste. 

Laubbäume: 

- Mindest-Pflanzgröße: Heister, bzw. Solitär, h = 150 – 250 cm  

Obstbäume: 

- als Halb- oder Hochstamm  

2. Zusätzlich sind auf den „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen“ mind. 6 Gruppen aus heimischen, autochthonen 

Laubsträuchern (Vorkommensgebiet 6.1 "Alpenvorland") als zweireihige versetzte 

Pflanzung mit mind. 6 Sträuchern je Gruppe anzulegen. Die Gruppen sind gleich-

mäßig über die Länge zu verteilen. Der gesetzliche Mindestabstand zur angren-

zenden landwirtschaftlichen Fläche ist dabei einzuhalten. Artenauswahl gem. 

nachfolgender Artenliste. 

- Mindest-Pflanzgröße: h = 60 bis 100 cm 

3. Die zu pflanzenden Gehölze sind durch geeignete Maßnahmen vor Wildverbiss 

zu schützen und dauerhaft zu erhalten. Bei Ausfall sind diese in der auf den Aus-

fall folgenden Pflanzperiode zu ersetzen. 

(2) Private Grundstücksflächen 

1. Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flä-

chen der bebauten Grundstücke sind wasseraufnahmefähig zu belassen oder her-

zustellen und als natürliche Vegetationsfläche (Rasen- oder Wiesenfläche, Stau-

den- oder Gehölzpflanzung) zu begrünen. Nicht zulässig sind insbesondere Plat-

tenbeläge und ähnliche Befestigungen, Schotterungen, gekieste oder 
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geschotterte Steingärten, großflächige Mulchungen sowie Kunstrasen. Dies gilt 

ebenso für den Einbau horizontaler Trennschichten. 

2. Zufahrten und Abstellflächen sind wasserdurchlässig zu gestalten, zum Beispiel 

als Schotterrasen, Rasensteine, wassergebundene Decken, fugenreichem Pflas-

terbelag oder gleichwertigem wasserdurchlässigen Material.  

3. Pro angefangene 300 m2 Baugrundstücksfläche ist mindestens ein heimischer 

Laubbaum 2. bis 3. Wuchsordnung gemäß der nachfolgenden Artenliste zu pflan-

zen. Dabei kann ein zu pflanzender Laubbaum durch einen Obstbaum (Hoch-

stamm) ersetzt werden. Die in der Planzeichnung festgesetzten Baumstandorte 

dürfen daran angerechnet werden. Die in der Planzeichnung festgesetzten Baum-

standorte dürfen um bis zu 5,0 m vom jetzigen Standort abweichen.  

(3) Öffentliche Grünflächen 

1. Innerhalb der im Norden liegenden festgesetzten Fläche für den Regenwasser-

rückhalt (Regenrückhaltebecken) ist eine extensive Grünwiese herzustellen. 

2. Die nicht bepflanzten Flächen sind mit einer Wiesensaatgutmischung auszusäen.  

(4) Erhalt von ortsbildprägenden Bäumen und Neupflanzung 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

1. Die mit dem Planzeichen „Erhaltung: Bäume“ gekennzeichneten Bäume sind fest -

gesetzt und zu erhalten. 

2. Für die mit dem Planzeichen „Anpflanzen: Bäume“ festgesetzten Bäume sind hei-

mische Laubbäume bzw. Obstbäume (regionaltypische Sorten) oder deren stand-

ortgerechte und klimaresiliente Sorten gemäß der nachfolgenden Artenliste zu 

pflanzen.  

3. Für die mit dem Planzeichen „Anpflanzen: Sträucher“ festgesetzten Sträucher 

sind heimische Laubsträucher oder deren standortgerechte und klimaresiliente 

Sorten gemäß der nachfolgenden Artenliste zu pflanzen.  

4. Die Standorte der zu pflanzenden Bäume und Sträucher innerhalb der in der Plan-

zeichnung festgesetzten öffentlichen Grünflächen dürfen um bis zu 5,0 m verscho-

ben werden, wobei jedoch die Anzahl der zu pflanzenden Bäume beizubehalten 

ist. 

Folgende Pflanzqualitäten sind zu berücksichtigen: 

Laubbäume: 

− Mindest-Pflanzgröße: StU (Stammumfang) 12-14 cm 

− Als Hochstamm (Im Bereich von Stellplätzen und entlang der Straßen ausschließ-

lich Hochstamm) oder mehrstämmig 

Obstbäume 

− Mindest-Pflanzgröße: StU 10-12 cm 



GEMEINDE STEINDORF  VORENTWURF 

Bebauungsplan Nr. 31 „Herzog-Wilhelm-Straße West“   A) Textliche Festsetzungen 

 

 

OPLA – Büro für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg  |  Fassung vom 11.12.2025 Seite 10 von 20 

− Als Halb- oder Hochstamm 

 

Sträucher 

− Mindest-Pflanzgröße: h = 60 bis 100 cm 

(5) Durchführung der grünordnerischen Maßnahmen  

Die festgesetzten Pflanzungen sind spätestens eine Pflanzperiode nach Bezugsfer-

tigkeit der jeweiligen Hauptgebäude durchzuführen. 

(6) Artenliste 

Bei allen Gehölzpflanzungen sind Gehölze mit Herkunftsnachweis (autochthone, 

bzw. gebietseigene Gehölze) zu verwenden. 

Entsprechend der Lage des Landkreises Aichach-Friedberg ist die Herkunftsregion 

(= Vorkommensgebiet) 6.1 „Alpenvorland" nach dem Leitfaden des Bundesumwelt-

ministeriums zur Verwendung gebietseigener Gehölze 2012. 

Folgende Arten sind bevorzugt zu verwenden: 

1. Bäume I. Wuchsklasse  

▪ Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn) 

▪ Fagus sylvatica (Rot-Buche) 

▪ Quercus robur (Stiel-Eiche) 

▪ Tilia cordata (Winter-Linde) 

2. Bäume II. Wuchsklasse 

▪ Acer campestre (Feld-Ahorn) 

(in Sorten) 

▪ Alnus glutinosa ( Schwarz-Erle) 

▪ Alnus incana (Grau-Erle) 

▪ Fraxinus excelsior (Gewöhnliche Esche)  

3. Obstbäume 

▪ Juglans regia, in Sorten (Walnuss) 

▪ Malus sylvestris, in regionaltypischen Sorten (Apfel) 

▪ Prunus avium, in Sorten (Kirsche) 

▪ Pyrus communis, in regionaltypischen Sorten (Birne) 

▪ Prunus domestica (Zwetschge) 

▪ Prunus syriaca (Mirabelle) 

▪ Cydonia oblonga (Quitte) 

4. Laubsträucher 

▪ Amelanchier lamarckii (Felsenbirne) 

▪ Berberis vulgaris (Berberitze) 

▪ Cornus sanguinea (Roter Hartriegel) 

▪ Corylus avellana (Haselnuss) 

▪ Crataegus laevigata, monogyna (Ein-, zweigriffliger Weißdorn) 
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▪ Ligustrum vulgare (Liguster) 

▪ Prunus spinosa (Schlehe) 

▪ Sambucus nigra (Holunder) 

▪ Viburnum lantana (Gemeiner Schneeball) 

▪ Salix caprea (Salweide) 

 FESTSETZUNGEN ZUM ARTENSCHUTZ 

(1) Das Abräumen des Baufeldes darf lediglich außerhalb der Vogelbrutzeit (frühes-

tens ab dem 15. September eines Jahres) oder unmittelbar nach der Ernte oder 

Bestellung des Ackers erfolgen. 

(2) Vermeidung des Vogelschlages: 

Um einen Verbotstatbestand das Tötungs- und Verletzungsrisiko nach § 44 Abs. 1 

Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 BNatSchG ausschließen zu können, muss sicher-

gestellt werden, dass keine signifikante Risikoerhöhung für Vogelschlag aufgrund 

von großen Glasflächen, stark spiegelnden Glasflächen, Eckfenstern (transparente 

Gebäudeecken) und der Nähe zu Vogellebensräumen besteht. Diese Glasflächen 

sind so zu gestalten, dass der Vogelschlag minimiert wird, vgl. Art. 36 Abs. 1 

BayVwVfG. Die Maßnahmen gegen Vogelschlag (z.B. halbtransparente Materialien, 

flächige Markierungen, Außen-Jalousien) sind der unteren Naturschutzbehörde vor-

zulegen. Greifvogelsilhouetten und UV-Licht-reflektierendes Glas bieten jedoch kei-

nen adäquaten Schutz vor Vogelschlag. 

 ABGRABUNGEN UND AUFSCHÜTTUNGEN 

gem. § 9 Abs. 4 BauGB  i. V. m. Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO 

(1) Aufschüttungen und Abgrabungen zur Anpassung des Geländes und der Einfahr-

ten zur Straßenerschließung sind auf den privaten Grundstücken bis zu einer 

Höhe von maximal 0,5 m zulässig. Bei Grundstücken mit Höhendifferenzen 

> 0,80 m sind über diese Festsetzung hinausgehende Aufschüttungen oder Ab-

grabungen ausnahmsweise zulässig. 

(2) Das natürliche Gelände zu den Nachbargrundstücken und Erschließungsstraßen 

ist zu erhalten. 

(3) Aufschüttungen und Abgrabungen zur Herstellung des nördlichen Straßenver-

schwenkes sind bis zu 4,0 m auf den Fl.-Nrn. 216 und 217 zulässig. 
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 AUSGLEICHSMAßNAHMEN 

gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

(1) Für die Kompensation des Eingriffs durch den Bebauungsplan sind Flächen für 

den Ausgleich in Höhe von insgesamt ca. 3.140 m2 bzw. in Höhe von 15.880 Wer-

tepunkten bereitzustellen.  

(2) Der Ausgleich erfolgt zum einen für die Fl.-Nr. 99/5 in Höhe von ca. 240 m² bzw. 

in Höhe von 1440 Wertepunkten innerhalb des Teilgeltungsbereichs 1 (interne 

Ausgleichsfläche 1) auf einer Teilfläche des Grundstücks mit der Flurnummer 

99/5, Gem. Hausen. Zum anderen erfolgt der Ausgleich in Höhe von ca. 2.900 m2 

bzw. in Höhe von 14.440 Wertepunkten in Teilgeltungsbereich 2 des Grundstücks 

187, Gem. Hausen (externe Ausgleichsfläche 2). 

(3) Ausgleichsmaßnahmen 

1. Entwicklungsziele, Fl.-Nr. 99/5, Gem. Steindorf (Ausgleichsfläche 1):  

- Streuobstwiese mit regionaltypischen Obstsorten und einer artenreichen Wiese. 

2. Herstellungsmaßnahmen, Fl.-Nr. 99/5 (Gemarkung Steindorf): 

- Pflanzung von mindestens 4 Obstbäumen als Hochstamm in regionaltypischen 

Sorten gem. Artenliste, Mindestpflanzqualität: Hochstämme, Stammumfang (StU) 

14 – 16 cm. Die Bäume sind über die gesamte Fläche zu verteilen. 

- Die Gehölze sind durch geeignete Maßnahmen vor Wildverbiss zu schützen.  

- Herstellung der nicht bepflanzten Flächen als extensives, artenreiches Grünland 

und Ansaat mit einer zertifizierten, gebietseigen Saatgutmischung (Herkunft Un-

terbayerische Hügel- und Plattenregion); Saatgutmischung: Anteil Kräuter 30% -

50%, Anteil Gräser 50% - 70%  

3. Entwicklungsziele, Fl.-Nr. 187 (Ausgleichsfläche 2): 

Wird im Laufe des Verfahrens festgelegt. 

4. Herstellungsmaßnahmen, Fl.-Nr. 187 (Ausgleichsfläche 2): 

Wird im Laufe des Verfahrens festgelegt. 

(4) Fertigstellungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Ausgleichsfläche 1 und Aus-

gleichsfläche 2) 

- Alle Gehölze sind in regelmäßigen Abständen fachgerecht zu pflegen und dauer-

haft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind bis spätestens Ende der darauffolgen-

den Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. 
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- Aufkommendes Springkraut oder andere Neophyten sind mechanisch zu be-

kämpfen. Mulchung sowie die Ausbringung von organischen und mineralischen 

Düngemitteln, Reststoffen aus Agrargasanlagen sowie chemischen Pflanzen-

schutzmitteln auf der Ausgleichsfläche ist während der gesamten Entwicklungs-

periode sowie nach Erreichen des Entwicklungsziels nicht zulässig. 

- Nach ca. 5 Jahren hat der restlose Abbau der Wildschutzvorrichtung (Wildschutz-

zaun) zu erfolgen. 

(5) Der gesamte Bereich der Ausgleichsflächen dient auf Dauer ausschließlich Zwe-

cken des Arten- und Biotopschutzes; anderweitige Nutzungen sind ausgeschlos-

sen. 

(6) Die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens 2 Jahre nach Inkraft-

treten des Bebauungsplanes (Bekanntmachungsdatum) herzustellen. 

 GESTALTUNGSFESTSETZUNGEN 

gem. § 9 Abs. 4 BauGB, Art. 81 BayBO 

(1) Dachformen, Dachneigungen 

1. Im Plangebiet sind ausschließlich symmetrische Satteldächer zulässig. Nicht zu-

lässig sind besondere Satteldachformen wie z.B. Krüppelwalm, Mansarddach, 

Sargdeckel etc. 

2. Die Dächer von Hauptgebäuden sind mit einer Dachneigung von 35° bis 45° zu 

errichten. 

3. Für untergeordnete Bauteile wie z. B. Hauseingangs- und Terrassenüberdachun-

gen, erdgeschossige Anbauten wie Wintergärten, Erker, etc. sowie für Dächer von 

Nebengebäuden, Garagen und Carports werden keine Festsetzungen zu Dach-

formen getroffen. 

(2) Fassadengestaltung, Dacheindeckung 

1. Grelle und leuchtende Farben (wie z. Bsp. die RAL-Farben 1016, 1026, 2005, 

2007, 3024 und 3026, 4000, 6032, 6037, 6038) sowie glänzend reflektierende 

Materialien sind für Dacheindeckungen und Außenwände nicht zulässig.  

2. Die Dacheindeckung ist in rotem, rotbraunem und anthrazitem Farbspektrum zu-

lässig. 

3. Werden Nebengebäude, Carports und Garagen mit einem Flachdach errichtet, 

sind diese mit einer extensiven Begrünung auszuführen. 

(3) Einfriedungen  
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1. Es sind nur offene Einfriedungen bis 1,2 m Höhe zulässig.  

2. Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind offene Einfriedungen bis zu einer 

Gesamthöhe von 1,2 m, einschließlich eines höchstens 0,2 m hohen massiven 

Sockels zulässig. An den übrigen Grundstücksgrenzen sind Maschendrahtzäune 

ohne Sockel bis zu max. 1,2 m Höhe zulässig. 

3. Stützmauern sind innerhalb des Grundstücks bis zu einer Höhe von 0,8 m zuläs-

sig, dabei muss zu den Grundstücksgrenzen ein Abstand von 3,0 m eingehalten 

werden. 

 SICHTDREIECKE 

Sichtdreiecke müssen zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe von ständigen Sichthinder-

nissen, parkenden Fahrzeugen und Bewuchs freigehalten werden. Baumstämme, 

Lichtmasten u. ä. können in beschränktem Umfang zugelassen werden. Bäume in-

nerhalb eines Sichtfeldes müssen in mindestens 15 m Abstand zueinander stehen.  

 INKRAFTTRETEN 

Der Bebauungsplan Nr. 31 „Herzog-Wilhelm-Straße West“ tritt mit der Bekanntma-

chung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
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TEXTLICHE HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

1. BEPFLANZUNG 

1.1 Pflanzabstände zu Grundstücksgrenzen 

Eigentümer eines Grundstücks kann gem. Art. 47 AGBGB verlangen, dass auf einem Nach-

bargrundstück Bäume, Sträucher, Hecken, Weinstöcke oder Hopfenstöcke in keiner geringe-

ren Entfernung als 0,50 m oder, falls sie über 2 m hoch sind, in keiner geringeren Entfernung 

als 2 m von der Grenze seines Grundstücks gehalten werden. 

Gegenüber landwirtschaftlich genutzten Grundstücken sind gem. Art. 48 AGBGB, bei Bäumen 

von mehr als 2 m Höhe ein Abstand von 4 m einzuhalten (wenn wirtschaftliche Bestimmung 

durch Schmälerung des Sonnenlichts erheblich beeinträchtigt werden würde). Die Einhaltung 

des Abstands kann nur verlangt werden, wenn das Grundstück die bezeichnete wirtschaftli-

che Bestimmung schon zu der Zeit gehabt hat, zu der die Bäume die Höhe von 2 m über-

schritten haben. 

2. WASSERWIRTSCHAFT 

2.1 Niederschlagswasser 

Die Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser in Zisternen zur Ermöglichung der 

Brauchwassernutzung und zur Reduzierung des Frischwasserverbrauchs wird empfohlen. 

Die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV), die Technischen Regeln zum 

schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser 

(TRENGW), das DWA‐Arbeitsblatt A 138 „Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen 

Versickerung von nicht schädlich verunreinigtem Niederschlagswasser“ sowie das DWA‐

Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ sind zu beachten. 

Die Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser von Dachflächen und sonstigen 

Flächen ist erlaubnisfrei, wenn die Anforderungen der Niederschlagswasserfreistellungsver-

ordnung (NWFreiV) sowie die Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammel-

tem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) eingehalten werden. 

Die punktuelle Versickerung von Regenwasser über einen Sickerschacht ist nur anzuwenden, 

wenn zwingende Gründe eine flächenhafte (z. B. Versickerungsmulden) bzw. linienförmige 

Versickerung (z. B. Rigolen oder Sickerrohre) ausschließen. 

Die Eignung der Bodenverhältnisse im Bereich dieses Bauleitplanes für eine Versickerung 

sollte vor der Planung der Entwässerungsanlagen durch geeignete Sachverständige überprüft 

werden. 

Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren durchzuführen. Die Un-

terlagen sind bei der Kreisverwaltungsbehörde einzureichen. 
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2.2 Grundwasser 

Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt grundsätzlich 

dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes Grund- oder Hang- 

und Schichtenwasser sichern muss. 

Zur Beschreibung der Grundwasser-Hintergrundsituation sind in der Regel Bohrungen/Erd-

aufschlüsse erforderlich. Für Bohrungen, die mehrere Grundwasserstockwerke durchteufen 

oder die artesisch gespanntes Grundwasser erschließen, ist vor Bohrbeginn ist ein wasser-

rechtliches Verfahren durchzuführen. Bei Bohrungen/Erdaufschlüssen bis ins Grundwasser 

ist in jedem Fall eine Anzeige beim der Kreisverwaltungsbehörde erforderlich. 

Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwasser eingreifen 

(z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von Gründungspfählen 

oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren Durchführung mit der Kreis-

verwaltungsbehörde bezüglich der Erforderlichkeit einer wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt 

aufzunehmen. Eine Beweissicherung bei einer Bau-wasserhaltung zur Abwehr unberechtigter 

Ansprüche Dritter wird empfohlen. 

Zum Schutz vor hohen Grundwasserständen oder vor Staunässe/Schichtenwasser müssen 

Keller oder sonstige unterhalb des anstehenden Geländes liegende Räume bis mindestens 

zu dem durch Fachgutachten ermittelten schadensverursachenden / höchsten bekannten 

Grundwasserstand zuzüglich einem geeigneten Sicherheitszuschlag wasserdicht (z.B. weiße 

Wanne) und auftriebssicher hergestellt werden bzw. ist auf einen Keller zu verzichten oder 

die Nutzung des Kellergeschosses entsprechend anzupassen. 

2.3 Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen 

Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans Überflutungen 

auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das 

Eindringen von oberflächlich abfließendem Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft 

verhindert. Eine Sockelhöhe von mind. 25 cm über der Gelände- / Fahrbahnoberkante wird 

empfohlen. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkan-

tungen, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt werden. 

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. 

3. IMMISSIONSSCHUTZ 

3.1 Landwirtschaft 

Durch die unmittelbare Nachbarschaft zu landwirtschaftlich genutzten Flächen sind im Pla-

nungsgebiet zeitweise Lärm-, Geruchs- und Staubeinwirkungen, welche aus ordnungsgemä-

ßer Bewirtschaftung resultieren, nicht ausgeschlossen. 

Besonders wird darauf hingewiesen, dass mit zeitweiser Lärmbelästigung - Verkehrslärm aus 

dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr - auch vor 6 Uhr morgens, bedingt durch das tägliche 

Futterholen, zu rechnen ist. Zudem ist mit sonstigen Lärmbeeinträchtigungen,  z.B. während 

der Erntezeit (Mais-, Silage- und Getreideernte, ev. Zuckerrübenernte) auch nach 22.00 Uhr 

zu rechnen.  
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3.2 Luftwärmepumpen 

Bei der Errichtung von Luftwärmepumpen sollten die folgenden Mindestabstände zwischen 

Wärmepumpe und schutzbedürftiger Bebauung in einem Allgemeinen Wohngebiet eingehal-

ten werden: 

Schallleistungspegel der Wärmepumpe LWA in dB(A) / Mindestabstand in Meter (m) 

− 45 dB(A): 4 m 

− 50 dB(A): 7 m  

− 55 dB(A): 13 m 

Der Schallleistungspegel bezieht sich auf die gesamte Wärmepumpe (Kompressor und Ven-

tilator). Luftwärmepumpen mit einem Schallleistungspegel über 55 dB(A) sollen nicht verwen-

det werden. 

Kann diese Anforderung nicht erfüllt werden, so sollte die Aufstellung von Luftwärmepumpen 

nur in allseitig umschlossenen Räumen erfolgen. Bei Geräten im Freien ist oft nur der abge-

strahlte Luftschall von Bedeutung, während bei Geräten im Gebäude zusätzlich auf den Kör-

perschall geachtet werden muss. 

4. WÄRMEPUMPEN-SYSTEME 

Ob sich der Baugrund bzw. das Grundwasser im Baugebiet für einen Einsatz von Grundwas-

ser-Wärmepumpen eignet, ist im Einzelfall zu prüfen. Die fachliche Begutachtung für Anlagen 

bis zu einer Leistung von 50 kJ/s wird von privaten Sachverständigen der Wasserwirtschaft 

(PSW) durchgeführt. 

https://www.lfu.bayern.de/wasser/sachverstaendige_wasserrecht/psw/index.htm 

Anhand der Übersichtskarte im Energie-Atlas Bayern kann der Bau einer Erdwärmesonden-

anlage nach hydrogeologischen und geologischen Bedingungen geprüft werden: 

https://www.energieatlas.bayern.de 

Alternativ können u. U. Erdwärmekollektoren-, Erdwärmekörbe- oder Luftwärmepumpen-Sys-

teme realisiert werden.  

5. DENKMALSCHUTZ 

5.1 Bodeneingriffe (falls Bodendenkmäler vorhanden sind) 

Gemäß Information des Bayer. Landesamtes für Denkmalpflege (BLfD) befinden sich inner-

halb des Planungsgebietes keine Bodendenkmäler. 

5.2 Bodeneingriffe  

Bei allen Bodeneingriffen im Planungsgebiet muss damit gerechnet werden, dass man auf 

Bodendenkmäler stößt. Der betroffene Personenkreis (Eigentümer oder Besitzer der Grund-

stücke sowie Unternehmer und Leiter der Arbeiten) wird hiermit auf die gesetzlichen 
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Vorschriften zum Auffinden von Bodendenkmälern nach Art. 8 des Bayerischen Denkmal-

schutzgesetzes (BayDSchG) hingewiesen.  

Art. 8 Abs. 1 BayDSchG: 

Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-

behörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind 

auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter 

der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die 

übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines 

Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der 

Arbeiten befreit.  

Art. 8 Abs. 2 BayDSchG: 

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 

der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Ge-

genstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.  

Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG  

Bewegliche Bodendenkmäler (Funde) sind unverzüglich dem BLfD zu übergeben. 

6. ALTLASTEN UND VORSORGENDER BODENSCHUTZ 

6.1 Erdarbeiten 

Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Altablagerun-

gen o.Ä. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das Landratsamt einzuschalten, 

das alle weiteren erforderlichen Schritte in die Wege leitet.  

6.2 Bodenbelastungen 

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass Böden mit von Natur aus erhöhten Schad-

stoffgehalten (geogene Bodenbelastungen) vorliegen, welche zu zusätzlichen Kosten bei der 

Verwertung/Entsorgung führen können. Es wird daher empfohlen, vorsorglich Bodenuntersu-

chungen durchzuführen. Das Landratsamt ist von festgestellten geogenen Bodenbelastungen 

in Kenntnis zu setzen.  

Öffentliche Stellen sowie in § 4 Abs. 3 und 6 BBodSchG genannte Personen müssen Erkennt-

nisse oder Anhaltspunkte zu schädlichen Bodenveränderungen oder Altlasten unverzüglich 

der zuständigen Behörde melden (Art. 1 und 12 Abs. 2 BayBodSchG). 

6.3 Bodenschutz 

Nach § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 

werden. Gem. § 202 BauGB ist Mutterboden, der bei Errichtung und Änderung baulicher An-

lagen ausgehoben wird in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung und Vernich-

tung zu schützen. Zum Schutz des Mutterbodens und für alle anfallenden Erdarbeiten werden 

die Normen DIN 18915 Kapitel 7.4 und DIN 19731, welche Anleitung zum sachgemäßen 
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Umgang und zur rechtskonformen Verwertung des Bodenmateriales geben, empfohlen. Es 

wird angeraten die Verwertungswege des anfallenden Bodenmaterials vor Beginn der Bau-

maßnahme zu klären.  

Im Zuge von Bauprozessen werden Böden rund um Bauobjekte erheblich mechanisch bean-

sprucht. Da diese nach Abschluss der Maßnahmen wieder natürliche Bodenfunktionen über-

nehmen sollen, gilt es ihre funktionale Leistungsfähigkeit zu schützen, zu erhalten oder im 

Sinne des Bodenschutzes wiederherzustellen. Die Bodenkundliche Baubegleitung trägt dazu 

bei, 1. die Bodenbeeinträchtigungen durch Bauprozesse zu vermeiden bzw. zu vermindern, 

2. die Abstimmung mit betroffenen Bodennutzern zu erleichtern sowie 3. die Folgekosten für 

Rekultivierungen nach Bauabschluss zu reduzieren. Zum umweltgerechten Umgang mit Bo-

den wird daher auf den Leitfaden zur Bodenkundlichen Baubegleitung des Bundesverbandes 

Boden („Bodenkundliche Baubegleitung BBB – Leitfaden für die Praxis“ vom Bundesverband 

Boden e.V.) verwiesen. 

7. ÜBERWACHUNG 

Die Gemeinde Steindorf überwacht gem. § 4c BauGB die erheblichen Umweltauswirkungen, 

die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergese-

hene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete 

Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 

8. BUßGELDVORSCHRIFT 

Mit Geldbuße bis zu 500.000 Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 

im Bebauungsplan enthaltenen örtlichen Bauvorschrift zuwiderhandelt  (Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 

BayBO). 
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AUSFERTIGUNG UND INKRAFTTRETEN 

 

Ausgefertigt 

Gemeinde Steindorf 

Steindorf, den ............................ 

 

 

.......................................... 

Paul Wecker, Erster Bürgermeister (Siegel) 

 

 

In Kraft getreten 

Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes „Herzog-Wilhelm-Straße West“ wurde am . 

. . . . . . gemäß § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.  

Gemeinde Steindorf 

Steindorf, den ............................ 

 

 

.......................................... 

Paul Wecker, Erster Bürgermeister (Siegel) 

 

 

 

 


